
 
 

 

 

KOMMISSION ZUR ORDNUNG DES 
DIÖZESANEN ARBEITSVERTRAGSRECHTS 

 

Informationen zur Zusatzversorgung in der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
 
Was ist Zusatzversorgung? 
Die Zusatzversorgung ist die betriebliche Altersversorgung für die Beschäftigten im 
öffentlichen und kirchlichen Dienst, und gewährt neben der gesetzlichen Rente eine 
zusätzliche Betriebsrente. 
Im kirchlichen Dienst in der Diözese Rottenburg-Stuttgart besteht ein 
arbeitsvertragsrechtlicher Anspruch der Beschäftigten gegenüber ihrem Dienstgeber 
(Verschaffungsanspruch) auf Zusatzversorgung. 
Hierdurch werden die Dienstgeber im Umkehrschluss verpflichtet, sämtliche der 
Versicherungspflicht unterliegenden Beschäftigten (Angestellte und Auszubildende) in der 
Zusatzversorgung einer Zusatzversorgungskasse zu versichern. 
 
Wo ist die Zusatzversorgung geregelt? 
Dieser Anspruch ist in § 25 AVO-DRS geregelt. § 25 AVO-DRS sieht eine Zusatzversorgung 
„unter eigener Beteiligung“ der Beschäftigten nach Maßgabe des Tarifvertrags über die 
zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, Altersvorsorge-TV-
Kommunal-(ATV-K) vor. 
Damit findet der ATV-K in seiner jeweils geltenden Fassung Anwendung. 
Für Auszubildende ist die Zusatzversorgung in den einzelnen Ordnungen (§ 17 ORA-DRS-BBiG 
und § 17 ORA-DRS-Pflege) entsprechend geregelt. 
Weitere Rechtsgrundlage sind die Satzungen der einzelnen Zusatzversorgungskassen, 
welchen ebenfalls der ATV-K zu Grunde liegt. 
 
Wer hat einen Anspruch auf Zusatzversorgung? 
Beschäftigte, die unter den Anwendungsbereich der AVO-DRS fallen und Auszubildende nach 
ORA-DRS-BBiG und ORA-DRS-Pflege sind anspruchsberechtigt, sofern sie das 17. Lebensjahr 
vollendet haben und die sonstigen Voraussetzungen für eine Pflichtversicherung erfüllen (§ 2 
ATV-K); hierzu zählt z.B. dass die Wartezeit von 60 Kalendermonaten bis zum Eintritt der 
gesetzlichen Altersrente erreicht werden kann.  
 
Welche Zusatzversorgungskassen bestehen? 
Zur Erfüllung des Anspruches auf Zusatzversorgung bestehen seitens der Dienstgeber in der 
Diözese Versicherungen mit zwei  Zusatzversorgungseinrichtungen, und zwar mit der  

- Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-
Württemberg (ZVK-KVBW)  https://www.kvbw.de/pb/,Lde/257383.html 

und der  
- Kirchlichen Zusatzversorgungskasse des Verbands der Diözesen Deutschlands, 

Köln (KZVK) http://www.kzvk.de/ . 
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Was regelt der ATV-K 
Der ATV-K hat zwei Regelungen. 

a) Umlagefinanzierte Kassen sind in § 16 ATV-K geregelt. § 16 ATV-K sieht einen klar 
geregelten Arbeitnehmeranteil vor.  

b) Kapitalgedeckte Finanzierungen sind in § 18 ATV-K geregelt. Hier ist geregelt, dass 
der Arbeitgeber bis 4 % die Beiträge zahlt. Eine konkretisierende KODA-Regelung 
hinsichtlich eines Eigenanteils steht hier noch aus. 

Im Leistungsrecht sind beide Systeme vergleichbar. 


